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Beschlusstitel:
1. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Mirow

Beschlussvorschlag: 
Der 1. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Mirow wird zugestimmt. 

Finanzierungsvorschlag:
Kostenstelle/Kostenträger
Sachkonto

Haushaltsjahr Soll Ist

Bemerkungen:  keine finanziellen Auswirkungen

Begründung:
Die Hauptsatzung der Stadt Mirow vom 10.12.2019 entspricht nicht § 3 Absatz 2 Nr. 4 der Durchführungsverordnung 
zur Kommunalverfassung MV. Im § 9 Absatz 1 der Hauptsatzung fehlt die Bezugsadresse für Satzungen, bzw. der Ort 
der Auslegung. Dementsprechend muss die Hauptsatzung angepasst und geändert werden. Der Wortlaut ist in der 
Anlage in der 1. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung ersichtlich.  

Vertreter Abstimmungsergebnis
Beratungsfolge Sitzungsdatum Ö/N gew. anw. ja nein enth. ausg. Zuständigkeit

 
1 Stadtvertretung Mirow 22.03.2022 Ö Entscheidung

Verfahrensvermerk: Mitwirkungsverbot aufgrund des § 24 KV MV

Henry Tesch
Bürgermeister Siegel



1. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Mirow 
 
 

Auf der Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern  
(KV M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-V S. 777) wird nach Beschluss 
der Stadtvertretung Mirow vom 22. März 2022 und nach Anzeige bei der Rechtsaufsichtbehörde des 
Landkreises Mecklenburgische Seenplatte nachfolgende 1. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung 
erlassen: 
 

 
Artikel 1 – Änderung der Hauptsatzung 
Die Hauptsatzung der Stadt Mirow vom 10. Dezember 2019, öffentlich bekannt gemacht auf der 
Homepage des Amtes Mecklenburgische Kleinseenplatte, unter www.amt-mecklenburgische-
kleinseenplatte.de, Rubrik Ortsrecht und Satzungen am 07. Januar 2020 wird wie folgt geändert: 
 
 
Der § 9 Absatz 1 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: 

 
§9 

Öffentliche Bekanntmachungen 
 

(1) Satzungen sowie sonstige öffentliche Bekanntmachungen der Stadt Mirow, die durch 
Rechtsvorschriften vorgegeben sind, soweit es sich nicht um solche nach Baugesetzbuch (BauGB) 
handelt, werden im Internet, zu erreichen über dem Button „Ortsrecht“ über die Homepage des 
Amtes Mecklenburgische Kleinseenplatte unter www.amt-mecklenburgische-kleinseenplatte.de 
bzw. unter https://www.amt-mecklenburgische-kleinseenplatte.de/ortsrecht-und-
satzungen/satzungen-mirow öffentlich bekannt gemacht. Unter der Bezugsadresse Amt 
Mecklenburgische Kleinseenplatte für die Stadt Mirow, Rudolf-Breitscheid-Straße 24, 17252 
Mirow kann sich jedermann Satzungen der Stadt kostenpflichtig zusenden lassen. Textfassungen 
von allen Satzungen der Stadt liegen unter obiger Adresse zur Mitnahme aus oder werden dort 
bereitgehalten.  

Die Bekanntmachung und Verkündung ist mit Ablauf des 1. Tages bewirkt, an dem die 
Bekanntmachung in der Form nach Satz 1 im Internet verfügbar ist. Dieser Tag wird in der 
Bekanntmachung vermerkt. 

 
 

Artikel 2 - Inkrafttreten 
 

Die 1. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Mirow tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung 
in Kraft. 
 
 
 

Mirow, den  
 
 
Henry Tesch 
Bürgermeister 
 
 

Soweit in dieser Satzung Bezeichnungen, die für Frauen und Männer gelten, in der männlichen Sprachform 
verwendet werden, gelten diese Bezeichnungen für Frauen in der weiblichen Sprachform. 
 

Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahren- und Formfehler verstoßen wurde, können diese nach 
§ 5 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg Vorpommern nur innerhalb eines Jahres geltend 
gemacht werden. Diese Einschränkung gilt nicht für die Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- und 
Bekanntmachungsvorschriften. 
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